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GESETZE §
würden als österreichische Reproduk-
tionsmediziner. Bei der künstlichen Be-
fruchtung könne er nach österreichischer 
Gesetzeslage – anders als unter Geltung 
des deutschen EschG – alle Embryonen 
weiter kultivieren und den besten Embryo 
fünf Tage später in die Gebärmutter ein-
setzen. 

Dieses Verfahren der Blastozystenselek tion
erlaube es ihm, anders als seinen deut-
schen Kollegen, weitaus höhere Erfolge zu 
erzielen. In Deutschland hingegen sei we-
der eine Untersuchung noch Selektion der 
Embryonen erlaubt. Dort dürften auch 
nicht mehr als drei Embryonen heranreifen. 
Am Ende der Verhandlung legten die Rich-
ter dem Beklagten nahe, seinen Wider-
spruch gegen die einstweilige Verfügung 
mangels Erfolgsaussichten zurück zu neh-
men. Nachdem dies nicht erfolgte, erließ 
das Gericht das folgende Endurteil. 

Das Urteil: unzulässige 
irreführende Werbung

Die 33. Zivilkammer des Landgerichts 
München I urteilte in 1. Instanz am 
21.12.2010 (Az: 33 O 19096/10), dass der 
Widerspruch des Beklagten gegen die vor-
ab ergangene einstweilige Verfügung die-
ses Gerichts zurückgewiesen wird. Dem 
österreichischen Reproduktionsmediziner 
Prof. Z. und seinem deutschen Kinder-
wunsch-Informationszentrum wurde es da-
mit unter Androhung eines Ordnungsgel-
des bis zu 250 000 Euro oder einer Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten untersagt, 
im geschäftlichen Verkehr zu Wettbe-
werbszwecken zu äußern, dass er mit dem 
Einsatz neuester medizinischer Errungen-
schaften und modernster Technik im Zu-

sammenhang mit der Selektion im Blasto-
zystenstadium an seinen IVF-Zentren mehr 
als doppelt so hohe Schwangerschaftsra-
ten als in Deutschland erziele. Die Verwen-
dung falscher oder irreführender Tatsachen 
zu werbenden Zwecken stellt einen Ver-
stoß gegen das Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb (UWG) dar. Das Gericht 
bewertete die getätigten Aussagen des 
Beklagten als unzulässige irreführende 
Werbung. 

Fazit für die Praxis

Kinderwunschpaare mit schwierigen Vor-
aussetzungen sind, insbesondere nach ei-
nigen nicht den gewünschten Erfolg ver-
sprechenden Behandlungszyklen, in ho-
hem Maße empfänglich für vermeintlich 
erfolgversprechendere Verfahren der Re-
produktionsmedizin. Wenn es sein muss 
auch im Ausland. Sie sind meist bereit, 
unter ganz erheblichem persönlichem 
und finanziellem Einsatz ihrem Kinder-
wunsch zum Erfolg zu verhelfen. Wer als 
ärztlicher Leistungsanbieter einem sol-
chen, höchst sensiblen Klientel gegen-
übersteht, tut gut daran, penibel darauf zu 
achten, dass seine Werbung hinsichtlich 
der verwandten Verfahren und den zu er-
wartenden Erfolgsaussichten absolut kor-
rekt ist. Jede Irreführung des Kunden-
kreises hat hierbei zu unterbleiben. 

Wer als niedergelassener allgemein täti-
ger Gynäkologe seine Kinderwunschpa-
tientinnen bei der Wahl des richtigen Kin-
derwunschzentrums berät und begleitet, 
sollte darüber hinaus der häufig verbreite-
ten Fehleinschätzung seiner Patientinnen, 
im Ausland sei alles besser, aktiv ent-
gegenwirken. Die Deutsche Reproduk-

tionsmedizin hat sich nicht hinter der aus-
ländischen Konkurrenz zu verstecken. Das 
sehen die deutschen Gerichte ebenso, 
wie es auch dieser Fall zeigt. Mitunter ist 
auch das deutsche ESchG besser als sein 
zum Teil immer noch schlechter Ruf. Juris-
tisch ist es seit etwa zehn Jahren klar, dass 
nach der zur Zeit in Deutschland gelten-
den Rechtslage eine IVF-Behandlung 
nach internationalen Standards nicht 
durch das ESchG erschwert wird, sondern 
nur durch eine teilweise publizierte irrige 
Rechtsansicht. 

Die irrtümliche Annahme der Bundesärz-
tekammer (BÄK) aus den 1990er-Jahren 
(Dreierregel) ist mittlerweile obsolet. Hin-
gegen ist es natürlich auch in Deutschland 
erlaubt, die entwicklungsfähigen befruch-
teten Eizellen zu identifizieren und mit Zu-
stimmung der Frau zu übertragen. Spätes-
tens nach der am 6. Juli 2010 ergangenen 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
(BGH) zur Präimplantationdiagnostik (PID) 
(BGH 5 StR 386/09) kann die Wiederho-
lung alter Positionen nur noch als Irrefüh-
rung eingestuft werden. 

Hierbei muss auch bedacht werden, dass 
eine Übertragung aller entwickelten Emb-
ryonen ohne entsprechende Aufklärung 
der Frau verboten ist, da § 4 Abs. 1 Nr. 1 
ESchG es nämlich gebietet, der Frau die 
Entscheidung zu überlassen, ob sie (falls 
vorhanden) nur eine oder zwei Blastozy-
sten übertragen bekommen möchte. Der 
oder die Ärztin muss sie darüber aufklä-
ren. Deutsche Reproduktionsmediziner 
dürfen lediglich keine Vorratsbefruchtung 
anstreben, es also nicht von Anfang an auf 
eine Selektion anlegen, sondern sie sollen 
individuell prognostizieren, wie viele Ei-
zellen bei dieser Frau über das 2-PN-Sta-
dium (Vorkernstadium) hinaus sich weiter 
entwickeln sollen, damit eine aussichts-
reiche Behandlung möglich ist. Eine ande-
re Interpretation ist weder vom Wortlaut 
noch von der Entstehungsgeschichte oder 
dem Sinn und Zweck des Embryonen-
schutzgesetzes gedeckt. Die jeweils aus-
sichtsreichste Behandlung ist danach 
durchzuführen.  ■

Korrespondenzadresse: 
Rechtsanwalt Johannes Daunderer 
Fachanwalt für Medizinrecht und 
Fachanwalt für Strafrecht 
Ratajczak und Partner 
Rechtsanwälte – Standort München 
Nymphenburger Straße 113 
80636 München 
E-Mail: daunderer@rpmed.de; 
Internet: www.rpmed.de B

ild
na

ch
w

ei
s:

 A
O

K
-M

ed
ie

nd
ie

ns
t,

 p
riv

at
 

Der britische Mediziner und Nobelpreisträger Robert Geoffrey Edwards 
legte die Grundlagen für die In-Vitro-Fertilisation (IVF). Die dargestellte Mikroinjektion, 
die intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), ist eine Weiterentwicklung: Unter einem 
speziellen Mikroskop wird ein einzelnes Spermium in eine dünne Pipette  aufgezogen und 
direkt in die Eizelle eingebracht. 


